
Attest von Teleclinic
Beitrag von „Volker_D“ vom 28. Juni 2025 13:22

Laut Arbeitsunfähigkeits-Richtlinie (AUR) / § 4 Verfahren zur Feststellung der Arbeitsunfähigkeit:

Zitat: "Im Fall einer Videosprechstunde soll die erstmalige Feststellung der Arbeitsunfähigkeit
für Versicherte, die der Vertragsärztin oder dem Vertragsarzt oder einer anderen Vertragsärztin
oder einem anderen Vertragsarzt derselben Berufsausübungsgemeinschaft aufgrund früherer
Behandlung nicht unmittelbar persönlich bekannt sind, über einen Zeitraum von bis zu drei
Kalendertagen nicht hinausgehen."

Soll heißen: Der Arzt darf im Grunde auch nicht mehr als ich. Ich darf mich auch selbst für 3
Tage krankschreiben. Da brauche ich keinen Arzt für.

1https://www.lehrerforen.de/thread/68780-attest-von-teleclinic/?postID=909642#post909642

https://www.lehrerforen.de/thread/68780-attest-von-teleclinic/?postID=909642#post909642

